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Gesetz
über den Konsularvertrag 

zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Ungarischen Volksrepublik vom 28. Juni 1972

vom 19. Juli 1972

§ 1
Die Volkskammer erteilt dem am 28. Juni 1972 in Bu

dapest Unterzeichneten Konsularvertrag zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Ungari
schen Volksrepublik ihre Zustimmung.

§ 2

Der Tag, an dem der Vertrag gemäß seinem Artikel 42 
wirksam wird, ist im Gesetzblatt der Deutschen Demo
kratischen Republik bekanntzugeben.

§3
Mit dem Inkrafttreten des Konsularvertrages zwi

schen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Ungarischen Volksrepublik vom 28. Juni 1972 tritt das 
Gesetz vom 11. Dezember 1957 über den Konsularver
trag zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Ungarischen Volksrepublik vom 3. Juli 1957 
(GBl. I Nr. 80 S. 663) außer Kraft.

§4
Dieses Gesetz tritt am 1. August 1972 in Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am neunzehnten Juli neun
zehnhundertzweiundsiebzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den neunzehnten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig

Der Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. U l b r i c h t

Konsularvertrag 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Ungarischen Volksrepublik

Der Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demo
kratischen Republik und der Präsidialrat der Ungari
schen Volksrepublik haben,
vom Wunsch geleitet, die freundschaftlichen Beziehun
gen in Übereinstimmung mit dem am 18. Mai 1967 in 
Budapest Unterzeichneten Vertrag über Freundschaft, 
Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen 
der Deutschen Demokratischen Republik und der Un
garischen Volksrepublik weiterzuentwickeln, und

unter Berücksichtigung dessen, daß die Entwicklung der 
konsularischen Beziehungen zwischen beiden Staaten 
eine neue Regelung erfordert,
beschlossen, den vorliegenden Konsularvertrag abzu
schließen, und zu diesem Zweck zu ihren Bevollmäch
tigten ernannt:
Der Vorsitzende des Staatsrates
der Deutschen Demokratischen Republik

Oskar F i s c h e r ,
Stellvertreter des Ministers für Auswärtige Ange
legenheiten der Deutschen Demokratischen Repu
blik,


